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Bekauutmachrmg,
jrtreffr»* Uerarbeit »«g, Weräatzeraug and - efchlag-
Aheve vo « SaamwaUe , KavmwoÜadgänge «, Kanmivoll-
ßfäilen « . KnumwaUgespiufte » (abgekürzt : Sptnnverbot)

Vom 7. Dezember 1915.
Nachstehende Bekanntmachung wird hiermit auf Ersuchen

Königlichen Kriegsministeriums mit dem Bemerken zur all-
feinen Kenntnis gebracht, daß jede Zuwiderhandlung gegen
Brschlagnahmebestimmung auf Grund der Bekanntmachung

" Sicherstellung von Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915 (R
,tzbl. S . 357) und jede Zuwiderhandlung gegen die Vor-
nften betreffend Meldung ?tnb Lagerbuchführung auf Grund
Bekanntmachung über Vorratserhebungen vom 2. Februar

5 (R.-Gesetzbl. S . 54), in Verbindung mit der Bekannt-
ftchung vom 21. Oktober 1915 (R -Gesetzbl. S . 684), bestraft

>, soweit nicht nach allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen
oirkt sind*).

8 i.
Jakrafttrete » der - aordaaagr » .

Die Anordnungen dieser Bekanntmachung treten mit Be¬
in des 7. Dezember 1915 in Kraft.
. 8 2.
t«n der Seksaatmachaug betraffeaea Gegealtüade.

Von dieser Bekanntmachung betroffen sind : Baumwolle,
amwollabgänge , von den Baumwollabfällen Stripse und
nmlinge (Peigneuses und Combers ) und Baumwollgespinste;

^ere Baumwollabfälle sowie Kunstbaumwolle nur gemäß § 6.
Unter Baumwollabgängen im Sinne dieser Bekanntmachung

en nur die im Spinnverfahren anfallenden sogenannten
anwickel, die Abgänge von den Cardenbändern und Vorgarn-
t verstanden.
Unberührt durch die Anordnungen dieser Bekanntmachung,

gesehen von der Bestimmung des § 6, bleiben diejenigen
ngen von Baumwolle , Baumwollabgängen , Baumwollabfällen

Kunstbaumwolle , welche nach dem 15'. Juni 1915 aus dem
^land (nicht Zollausland ) nach Deutschland eingeführt worden

I.
Mir Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu zehn-

«d Mark wird bestraft:
wer unbefugt einen beschlagnahmtenGegenstand beiseitcschafft. beschädigt
oder zerstört, verwendet, verkauft oder ein anderes Veräußerunas- oder
ErwerbSgeschäft über ihn abschließt;
wer der Verpflichtung, die bescdlagnahmten Gegenstände zu verwahren
und pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt;
wer den erlassene» AuSführungsbcstimmungenzuwidcrhandelt.

II.
vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund dieser Verordnung ver¬
biet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder unvoll-
»dig, Angaben macht, wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit
dstrafe bis 4» zehntausend Mark bestraft, auch können Vorräte, die
schwiegen sind, im Urteil für dem Staate verfallen erklärt werden,
«nso wird bestraft, wer vorsätzlich die vorgeschrirbenen Lagerbüchcr ein-
nchten und zu führen unterläßt.
.mhrlästig die Auskunft, zu der er auf Grund dieser Verordnung ver¬
biet ist,.nicht in der gesetztenFrist erteilt oder unrichtige oder junvotlstän-
lr Angaben macht, wird mit Geldstrafe bis dreitausend Mark oder
UnvrrmögenSfalle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft. Ebenso
d bestraft, wer fahrlässig die vorgeschriebenenLagerbüchcr einzurlchten
i« führen unterläßt-

sind, und die aus ihnen hergestellten Baumwollgespinste . Die
von der deutschen Heeresmacht besetzten Gebiete gelten nicht als
Ausland im Sinne dieser Anordnung.

8 3.
Kefch1a«»ahme va« RahKssf-«.

Die im § 2 bezeichneten Gegenstände werden hiermit be¬
schlagnahmt.

Trotz der Beschlagnahme ist die Veräußerung und Verar¬
beitung von Baumwollabfällen (mit Ausnahme von Stripsen
und Kämmlingen ) sowie von Kunstbaumwolle gestattet ; jedoch
unterliegt ihre VeraMitung der Arbeitseinschränkung des § 6.

Die Veräußerung von Baumwolle , Baumwollabgängen,
Stripsen und Kämmlingen ist nur von Selbstverarbeitern ' an
Selbstverarbeiter gestaltet.

: § 4.
Revarbeitungsverdat.

"* Das Mischvn, Bleichen, Färben , Verspinnen und sonstiges
Verarbeiten von Baumwolle , Baumwollabgängen , Stripsen und
Kämmlingen ist verboten , soweit es nicht erforderlich ist zur Her¬
stellung von Halb - und Ganzerzeugnissen zwecks Erfüllung von
unmittelbaren oder mittelbaren Aufträgen der Heeres - oder
Marineverwaltung oder zur Herstellung von Erzeugnissen , deren
Anfertigung von der Heeresverwaltung durch besondere Anord¬
nung genehmigt ist. Gestattet bleibt die Verarbeitung von Strip¬
sen und Kämmlingen zur Erfüllung solcher Verträge auf Liefe¬
rung von Abfallgarnen , welche in der Zeit vom 1. August bis
zum Inkrafttreten dieser Anordnungen abgeschlossen worden sind.
Ferner bleibt gestattet die Herstellung von Baumwollseilen und
Spindelschnüren für den Bedarf des eigenen Betriebes.

Der Nachweis der Verwendung zur Erfüllung von Auf¬
trägen der Heeres- oder Marineverwaltung ist zu führen. Er
gilt nur als geführt, wenn der Abnehmer der Halb- oder Ganz¬
erzeugnisse dem Lieferer einen amtlichen Belegschein(Belegschein
Nr. 3), ordnungsmäßig ausgefüllt und unterschrieben sowie von
der militärischen Beschafsungsbehörde vollzogen und von der
Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußischen Kriegs-
Ministeriums genehmigt, übergibt. Die amtlichen Belegscheine,
die doppelt ausgefertigt sein müssen, sind erhältlich bei dem Web-
stoffmeldeamt des Königlich Preußischen Kriegsministeriums,
Berlin SW 49, Verlängerte Hedemannstr. 11. Der Lieferer hat
die ihm übergebene Ausfertigung des genehmigten Belegscheins
als Beleg aufzubewahren.

§5 . V
Ausnahme« vom Verarbeit»»»««erbot.

Den Baumwollspinnereien wird gestattet, in der Zeit vom
7. Dezember 1915 bis 29. Februar 1916 auch ohne Belegschein
Baumwolle, Baumwollabgänge. Stripse und Kämmlinge zu fol¬
genden Gespinsten zu verarbeiten: Garnnummer englisch: 6, 8,'
10, 12, 16 und 18 Kette oder Schuß; 20, 24, 30 und 36 Kette;
40, 42 und 50 für Nähfadenfabrikation: 42 und 44 als Schuß¬
garn; 60 und aufwärts. In den Nummern6, 8, 10, 12, 16.
18 und 20 darf nur solche Baumwolle verarbeitet werden, welche
nicht nordamerikanischer oder ägyptischer Herkunft ist, dagegen ist
eine geringe Beimischung von amerikanischer Baumwolle gestattet.
Die Beimischung von Baumwollabfällen aller Art ist zulässig.

Als Baumwollspinnereien im Sinne dieser Bekanntmachung
sind diejenigen Betriebe anzusehen, deren Spinnstoff im Spinn-
prozeß seit 1. Januar 1915 dem Gewichte nach zu mehr als 50
v. H. aus Baumwolle, Baumwollabgängen, Baumwollabfällen
oder Kunstbaumwolle bestand.



Die im ersten Absatz festgesetzte Frist kann durch Verfügung
des Königlich Preußischen Kriegsministeriums , Kriegs -Rohstoff-
Abteilung abgekürzt werden.

§ 6.
ArbettaeinschrSnkung.

Soweit den Baumwollspinnereien das Verarbeiten von
Baumwolle , Baumwollabgängen , Baumwollabfällen jeder Art
und Kunstbaumwolle gestattet ist, dürfen sie monatlich nicht mehr
als 30 v. H. derjenigen Rohstoffmenge verspinnen , welche die
Betriebe in der Zeit vom 1. April 1914 bis 30. Juni 1914 im
monatlichen Durchschnitt verarbeitet haben.

Bei denjenigen Baumwollspinnereien , welche ausschließlich
Baumrvollabfälle — ohne Stripse oder Kämmlinge — oder Kunst¬
baumwolle verarbeiten , beträgt die zur Verarbeitung zugelassene
Rohstoffmenge 50 v. H.

Die durch besondere Ausnahmebewilligungen der Kriegs-
Rohstoff-Abteilung freigegebene Baumwolle ist auf den nach
vorstehenden Bedingungen zur Verspinnung gestatteten Hundert¬
satz von Rohstoffmenge anzurechnen.

Die Bekanntmachung des Bundesrats vom 7. November
1915 (R .-Gesetzbl. S . 733) , betreffend die Einschränkung der
Arbeitszeit in Spinnereien , Webereien und Wirkereien usw.,
wird durch diese Bekanntmachung nicht berührt.

8 7.
Beschlagnahme van Gespinste « .

Die in der Zeit vom 7. Dezember 1915 bis 29. Februar
1916 ohne Belegschein gesponnenen Garne sind beschlagnahmt.
Diese Garne dürfen an eigene oder fremde Webereien , an Lohn¬
webereien , Veredelungsbetriebe , Händler und an andere Käufer
nur gegen ordnungsmäßigen Belegschein (vergl . 8 4 Abs. 2)
ausgeliefert werden . >

Nicht beschlagnahmt sind Garne , die aus Kunstbaumwolle
oder aus Baumwollabfällen mit Ausnahme von Stripsen und
Kämmlingen , oder aus in der Flocke gebleichter oder gefärbter
Baumwolle — mit Ausnahme der grauen , grau -melierten und
makoimitat -gefärbten — hergestellt sind; ihre Ablieferung ist ohne
Belegschein zulässig . Das gleiche gilt für Gespinste, die auf Grund
besonderer , vor Inkrafttreten gegenwärtiger Bekanntmachung er¬
teilter Ausnahmebewilligungen , in denen xi*e Beschlagnahme nicht
verfügt war , hergestellt worden sind.8 8.

Nerrdelunssvervsi.
In den Fällen des § 5 ist das Bleichen und Färben von

Baumwolle , Baumwollabgängen , Stripsen und Kämmlingen in der
Flocke verboten , soweit es sich nicht um Herstellung von Gespin¬
sten handelt , für welche Belegschein Nr . 3 oorliegt.

Das Bleichen, Färben , Zwirnen und sonstige Veredeln der
beschlagnahmten Garne im eigenen oder fremden Betriebe ist, so¬
lange nicht durch Belegschein Nr . 3 der Nachweis erbracht ist.
daß die betreffenden Garne zur Erfüllung von Lieferungen an
die Heeres - oder Marineverwaltung bestimmt sind, verboten.

§9.
Meldnng . Verwahrung « «» K« f?eichn «ng « anGespinste «.

Am Ende eines jeden Monats ist über Menge , Art und
Nummer der im Laufe des Monats mit oder ohne Belegschein
erzeugten Gespinnste Anzeige zu erstatten . Die hierzu erforder¬
lichen Vordrucke — Belegschein Nr . 5 — sind beim Webstoff-
meldeamt durch Postkarte anzufordern ; die erste Meldung ist am
31 . Dezember 1915 an das Königl . Preußische Kriegsministerium
Kriegs -Rohstoff -Abteilung , Sektion W1 !, Berlin SW . 48, Verl.
Hedemannstr . 10, abzusenden . Ueber Menge , Art und Nummer
der beschlagnahmten Gespinste sind besondere Verzeichnisse zu
führen . Ihre Packungen (Kisten usw ) sind mit der Aufschrift
„Beschlagnahmte Gespinste" zu versehen.

8 io.
Kestehendleibeu früherer Beschlagnahme«.

Die bisher in Geltung gewesene Bekanntmachung , betreffend
Veräußerung , Verarbeitung und Beschlagnahme von Baumwolle,
Baumwollabgängen und Baumwollgespinsten — W II 2548/7.
15 . K. R . A. —, bleibt insoweit in Kraft , als sie betrifft:

a) die Beschlagnahme von Baumwolle und Baumwollabgängen,
' welche sich im Besitz von Nichtverarbeitern befinden und
deren Veräußerung an Selbstoerarbeiter nicht bis zum Ab¬
lauf des 28. August 1915 erfolgt war;

b) die Beschlagnahme , Verwahrung und Aufzeichnung der in
Baumwollspinnereien in der Zeit vom 14. August 1915 bis
4. September 1915 aus Baumwolle und Baumwollabgän¬
gen hergestellten Gespinste, soweit ihre Herstellung nicht gegen
Belegschein oder auf Grund besonderer Freigabe erfolgt war.

Im übrigen wird die bisherige Bekanntmachung aufgehoben.
8 11.

Ansnahmeben -iUtgung.
Für die Bewilligung von Ausnahmen von den vorstehenden

Vorschriften ist das Königlich Preußische Kriegsministerium , Kriegs-
Rohstoff -Abteilung , Sektion W II, Berlin SW . 48, Verlängerte
Hedemannstraße 10 , zuständig.

Frankfurt a M . , den 7. Dezember 1915.
Stellv . Generalkommando . XVU1 . Armeekorps-

Bekanntmachung
über die Festsetzung der Preise für Wild. Vom 22. November 1915

Auf Grund der Verordnung des Bundesrat» vom 28. üc
1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 716) wird über die Regelung der Wils
preise fslgendeS bestimmt: ^

Der Preis für Wild darf beim ersten Verkaufe für §
Ware folgende Sätze nicht überschreiten:
bei Rot' U. Dammwild für 0,5 Kilogr. mit Decke .

Rehwild
Wildschweinen
Hasen
Kaninchen
Fasanenhähnen
Fasanenhennen

0.5 „ „ „ . - 0,70
0,5 „ „ „ (Schwärt-, 0,55
da? Stück mit Fell(Balg) . 3.75
» » ff » ff • 1,00

,, „ Federn „ . 2,50
1,75

erev2
0,60 M,bind,
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kanntm
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Die Preise gelten nicht für den Verkauf an deu Verbrauch
soweit er nicht Mengen von mehr als 10 Kilogramm zum Keg, 3
stände hat. »rast.

ll treten»
Insoweit für Wild gemäß§ 4 der Verordvuna des Bunde t

rats vom 28. Okt. 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 716) Höchstpre
für die Abgabe im Kleinhandel an den Verbraucher festgesetztw
den, dürfen sie für beste Ware folgende Sitze nicht überschreit,

bei Rot- und Dammwild für 0,5 Kilogramm 1,40 Mark,
1,80
1,10
4.50
5,00
1,30
1,60

Rehwild „ 0.5
„ Wildschweinen „ 0,5 ,
„ Hasen für das Stück ohne Fell

mit „
„ Kaninchen„ „ ohne .

mit „
„ Fasanenhähnen für das St . mit Federn3.50
„ Fasanenhennen« „ „ „ „ 2,50
Bet abweichender Anordnung der Grundpreise gemäß§ 3 l! j

Verordnung des BundeSrats vom 28 Okt. 1915 (Retch-G,setzst81(i
S . 716) tritt eine entsprechende Aenderung dieser Sätze ei«. Nassau,

Ul (ilrolfe
Diese Bestimmung tritt mit dem1. Dezember 1915 in Kr«! |
Berlin , den 22. November 1915 D5|99

Der Stellvertreter des Reichskanzlers. DelbrüKikste«
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Bekanntmachung leii»*
über die Regelung der Preise für Gemüse und Obst. Vom «Zeima

November 1915. Kotha,
Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 dez Gesetzes ülstngere

die Ermächtigung deS BundeSratS zu wirtschaftliche« Maßnahm |
vom4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327) folgende Derokchlesk
«ung erlasse«: Okkupa

8 1 ^ Mccklrk
Der Reichskanzler ist ermächtigt, Erzeugerpreise für Gemtzüheck.

Zwiebeln und Obst sowie Herstellerpreise für Sauerkraut nach 8" G
höruna von Sachverständigenf'stzus-tzen. Veßtfal

Insoweit Preise festges tzk flid, darf der Verkauf von iJürften
müse, Zwiebeln und Obst nur nach Gewicht erfolgen. (ijm» <

§ 2 §
Zur Berücksichtigungder besonderen Lerhältniffe in den«Fürsten

Alb

ung t
gekauft,
rrmäh
stimm«.

schiedenen Wirtschaftsgebieten können die Landeszentralbehördeno
die von ihnen bestimmten Behörden für ihren Bez,rk oder D
ihres Bezirkes die Preise (§ 1) herabsetzen. Bet Verschieden!
der Preise am Orte der landwirtschaftlichen oder gewerbli«
Niederlassnng dek Käufer» und Verkäufers sind die für den letzte
Ort geltenden Preise maßgebend.

8 5 sind de.
Insoweit Preise gemäß§ 1 festgesetzt sind, sind Gemein Aĝ be

mit mehr als 10 000 Einwohnern verpflichtet, andere ®emctnl ttue
sowie Kommunalverbände berechtigt und auf Anordnung der Land er Fj,
zentralbehörden oder der von ihnen bestimmten Behörden verpflich
Höchstpreise im Kleinhandel mit Gemüse, Zwiebeln, Obst und Sai
kraut unter Berücksichtigung der besonderen örtlichen Verhältn
festzusctzen. Der Reichskanzler ist befugt Vorschriften über
oberen Grenzen für die Festsetzung der Kleinhandelshöchstpreise
erlassen. Soweit PreisprüfungSstellen bestehen, sind diese vor
Festsetzung zu hören. Sind die Höchstpreise am Orte der land̂ rd „
schaftlichen oder gewerblichen Niederlassung des Verkäufers aal0 ^ iau
als am Wohnort des Käufers, so sind die elftere« maßgebend

8 4
Gemeinden können sich miteinander und mit Kommunal!

bänden zur gemeinsamen Festsetzung von Höchstpreisen(§ 3)
einigen.

Die Landerzentralbehördenkönnen Kommunalvcrbände
Gemeinden zur gemeinsamen Festsetzung von Höchstpreisen vereint

8 5
Soweit die Höchstpreise sür einen größeren Bezirk gere

werden, ruht die Verpflichtung oder die Befugnis der zu dem
zirke gehörenden Gemeinden und Kommunilverbände.

8 6
Die auf Grund dieser Verordnung festgesetzten Preise

Höchstpreise im Sinne des Gesetzes. betreffen» Höchstpreise von,
August 1914 io der Fassung der Lekauutmachuug vom 17.

2 kg.
2

Menden
I

Greifeu
Tesetzbl
Eilende

9



6er 1915
1914 ( ReichS -Gesetzbl . S . 516 ) in der CerbinbuHg mit ben Be¬
kanntmachungen vom 21 . Januar 1915 (RcichS -Gesetzbl . S . 25)

28 . Ol,l» d vom 23 . September 1915 ( ReichS -Gesetzbl . S . 603 ) .
der Will

),70
1,55
3.75
1,00
2,50
1.75
rbrauch
a

§ 7
Die Landeizentralbehörden erlassen die Bestimmungen zur

guSführung des § 3 . Sie können anordnen , daß die Festsetzungen
für bkj oEch § 3 anstatt durch die Gemeinden und Kommunalberbäude durch

ieren Vorstand erfolgen . Sie bestimmen , wer als Kommunalver-
1,60 Mi bind , als Gemeinde oder als Vorstand im Sinne dieser Verord-
— itmg anzusehen ist.

Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen dezeichneten
öehörden sind befugt , Ausnahmen zuzulassen.

8 8
Als Kleinhandel im Sinne dieser Verordnung gilt der Ver¬

lauf an den Verbraucher.
8 9

| Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in
straft . Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Austerkraft,
treten » .

Mertt « . den 11 . November 1915.
Per Stellvertreter de » Reichskanzler » . Delbrück.

Bund!
»öchstpri
esetzl toi
rschreit,
stark.
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Vom

Bern

Bcanntmachung
Mit dem Ankauf von Ait - nmmi gemäß Nachtragsverordnung

H0« 17 . Sept . 1915 Y.  I . 1612/8 . 15 . K. R . « . zu der Bekannt¬
machung , betreffend Bestandserhebung und Beschlagnahme von Kaut¬
schuk ( Gummi ) usw . Nr . Y.  1 . 633/6 . 15 . K . R . A . sind von der
Inspektion beS KraftfahrwesenS nachgenannte Firmen für folgende
Gebiete beauftragt.

Herma» « Herrtzrimer in Flörsheim ( Mai «) für Grost-
jerzogtnm : Hesse », Reichsland Elsaß -Lothringen ( soweit nicht Okku-
»attonSgebiet ) .

Feist Strauß i « Fraakfnrt (Main ) , Mainzerlaadstr.
>- Gesetzll81 (H ^nerda « ) für Königreich : Württemberg , Provinz : Hessen-
\a.  Nassau , Grobherzogtum: Baden. Fürstentum: Hohenzollern, Waldeck

lArolsen ) .
in Kn Marti » Iaoadsa » i » S - rlin NW . 81 . Alt - Moabit

95 | 99 für : Provinzen : Brandenburg , Sachsen , Herzogtum : Anhalt,
DelbrüMrstentum : Schwarzburg - Sonvelsbausen.

Fritz Walther Müller G . « . b . Aresde « N . ,
eipzi < erstr . 8 für : Königreich Sachsen,Grobherzogtum : Sachsen-
letmar - Eiseoach , Herzogtümer : Sachsen - Altenburg , Sachsen - Koburg-
otha , Sachsen -Meiningen , Fürstentümer : Reuß — ältere und

* Engere Linie, Schwarzburg-Rudolstadt.
atznahns A . Meyer » ad i  omp . i « Lübeck für : Provinzen:

chleswig -Hslftein , Pommern , Westpreußen , Ostpreußen ( soweit nicht
kkupationsgebiet ) , Posen , Grobherzogtümer : Mecklenburg .Schwerin,
tcckleoburg . Strelitz . Fürstentum : Lübeck (zu Oldenburg ) Freie Stadt:

Gemtzübeck.

nach Is Gebr . Soiomo » i « Hannover für Provinzen : Hannover,
Vestfate « , Großherzogtum : Oldenburg , Herrogium : Biaunschweig,

von ^ ürstemümer : Waldeck ( Pyimont ) , Lppe -Detmold , Schaumburg-
tippe , Freie Städte : Hamburg und Bremen.

. H Kalomo « i « Minden ( Westfale » ) für : Rheinprovinz,
. ° en « Zülstentum : Birkenfeld (zu Oldenburg ) ,
irden o G » gea Merle i « Kreoia » VI für : Provinz Schlesien.

Aste Besitzer von dem in Frage kommenden Altgummi uudzwar von:
Alten Autoreifen mit Nieten und ohne solche
Luftschläuchen , dunkel , schwimmend,
Luftschläuchen , rot,
Gummiabsällen , schwimmend,

, sind oerpflichtet , ihren Vorrat sofort der Firma unter genauer
oemei « Angabe von Art und Menge zum Kauf anzub -elen . Ebenso haben
»emetn !,iix Personen usw ., weiche solchen Altgummi in Verwahrung haben,
:r  " ra " ‘ »er Firma dies sofort mttzuteilen . Die Bestände sind frei Ab-
erpstiGgangs - Bahnstation verpackt vom Eigentümer abzuliefern . Verpa-
n ^ uug wird auf Wunsch zurückgegeben . Die Hezahl « » g der auf-
.-rhauri ^ kauften Altgummi - Bestände erfolgt in bar durch die » be » -

uver er « »Shn1e « Firmen nach Empfang und Richtigbefund am Be-
preise stimmnugSorte.

f ÖD* , Den Kraftwagenbesitzern , welch - noch zugelassene Wagen haben,
laRD loirb nur das zur Reparatur der eigeuen Bereifung nötige alte

:8 amSchlauchmaterial belasseu und zwar für jeden zugelassenen Wagen
vevv . 2

, Der anderweitige Verkauf von dem hier in Frage kom-
munai Menden Altmaterial ist « erböte » und wird strafrechtlich verfolgt-
ä 2 ) 1 Frankfurt a . M . » den 30 . November 1915.
,. XVIII. Armeekorps . Stellv . Generalkommando
®n , . Der Kommandierende General:

^_ Freiherr von Gall , General der Infanterie. _
Bekanntmachung

über den Maßtzab für den Miichverbrauch.
Vom 11 . November 1915.

Gemäß 8 4 der Bekanntmachung zur Regelung der Milch-
breife und des MilchoerbrauchS vom 4 . November 1915 ( ReichS-
Tesetzbl . S . 723 ) wird über den Maßstab , nach welchem Kinder,
stillrudk Mütter und Kranke zu berücksichtigen sind , folgender bestimmt :

»er D
chieden!
werblit
n letzte

gleichgültig,
ob im ganzen

oder zerschnitten

k gett
dem

fresse
: Dem

17.

Kinder big zum vollendete » zweiten Lebensjahre , soweit sie nicht
gestillt werden , und stillende Frauen sind mit einem Liter Milch,

ältere Kinder mit einem halben Liter,
Kranke mit der nach ärztlicher Bescheinigung erforderlichen , in der

R - ael jedoch eineu Liter nicht übersteigenden Menge
für den Tag zu berücksichtigen.

Sofern die zur Verfügung stehende Milchmenge vorübergehend
eine volle Versorgung nach dieser Bestimmung nicht gestattet , kann
die MUchmenge für Kinder von mehr als zwei Jahren — und zwar
noch dem höheren Lebensalter abgestuft — entsprechend herabgesetzt
werden.

Als Kinder im Sinne dieser Bestimmung gelten die im Jahre
1912 und später Geborenen.

K - rltn , den 11 . November 1915.
Der Stellvertreter de » Reichskanzler « . Delbrück.

Bekanntmachung
einer Aendemug zur Verordnuog vom 14 . Oktober 1915 ( ReichS-

Gesetzbl . S . 671 ) über das Verbot des AaftreichenS mit Farben
aus Bleiweiß uud Leinöl.

Vom 11 . November 1915.

Der BuodeSrat hat auf Grund de ? § 3 des Gesetzes über
die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnamen usw.
vom 4 . August 1914 ( Reichs -Gesetzbl . S - 327 ) folgende Verordnung
erlassen :

Artikel 1.
In der Bekanntmachung über daS Verbot des Anstreichens

mit Farben aus Bleiweiß und Leinöl vom 14 . Oktober 1915
(ReichS -Gesetzbl . S . 671 ) werden folgende Äenderungen vorgenom-
me « :

1. In der Ueberschrift werden an Stelle der Worte : „ aus vlei-
weiß uud Leinöl " die Worte gesetzt:

auS pflanzlichem oder tierischem Oel.
2 . Im § 1 werden die Worte : „ Bleiweih und Leinöl verwendet

ist " ersetzt durch die Worte:
pflanzliche oder tierische Oele verwendet worden sind.

Artikel 2.

Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.
Kerttn , den 11 . November 1915.

§ - r Stellvertreter de « Reichskanzler * . Delbrück.

Bekanntmachung
betreffend Einwirkung von Höchstpreisen auf laufende Verträge.

Vom 11 . November 1915.

Der BundeSrat hat auf Grund des § 3 des Gesetze ? über die
Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw.
vom 4 . August 1914 (Reichs -Gesetzbl . S . 327 ) folgende Verordnuog
erlassen:

8 1.
Verträge über Lieferung von Butter , Kartoffeln , Fischen,

Wild , Milch , Buchweizen und Hirse uud deren Verarbeitungen,
ObstmuS und sonstige Fettersatzstoffe zum Brotaufstrich , Obst . Ge-
müsc , Zwiebeln und Sauerkraut , dlk zu höheren Preisen als auf
Grund der Verordnungen:

über die Regelung der Butterpreise vom 26 . Oktober 1915 ( Reichs-
Gesetzbl . S . 689 ),

der Kartoffelpreise vom 28 . Oktober 1915 ( Reichs -G -setzbl.
S . 711 ) ,

der Fisch - und Wildpreise vom 28 Oktober 1915 ( Reichs - Gesetzbl.
S . 716 ) ,

zur Regelung der Milchpreise uud des Milchverbrauch » vom 4 . No«
vember 1915 ( Reichs -Gesetzbl . S . 723 ) ,

über die Regelung der Preise von Buchweizen und Hirse und
deren Verarbeitungen vom 11 . November 1915 ( Reichs -Ge-
setzbt . S . 650 ) .

der Preise für Obstmu » und sonstige Fettersatzstoffe zum Brot¬
aufstrich vom 11 . November 1915 (Reichs -Gesetzbl . S . 754 ) ,

der Preise für Gemüse und Obst vom 11 . November 1915 (Reichs-
Gesetzbl . S . 752)

festgesetzten Höchstpreisen abgeschlossen sind , gelten mit dem Inkraft¬
treten des Höchstpreises als zum Höchstpreis abgeschlossen , soweit
die Lieferung zu diesem Zeitpunkt » och nicht erfolgt ist . Ist drr
Höchstpreis vor Inkrafttreten dieser Verordnung festgesetzt worden,
so tritt er insoweit an die Stelle beS Vertragspreises , als Lieferung
vor Inkrafttreten dieser Verordnung noch nicht erfolgt ist.

Ein vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung gezahlter , den
Höchstpreis übersteigender Preis kann nicht zurückgeforoert werden.

- 8 2.
Ergebe » sich bei Anwendung des § 1 Streitigkeiten zwischen

den Vertragsparteien , so kann jede Partei eine schiedsgerichtliche
Entscheidung darüber beantragen , zu welchen Bedingungen der Ver¬
trag zu erfüllen ist.

Die gleiche Befuguir steht bei einem Lieferungsvertrag über die
im § 1 genannten Gegenstände , der vor dem Inkrafttreten dieser
Verordnung abgeschlossen ist, und für den ein Höchstpreis nicht be¬
steht , dem Käufer zu, wenn er behauptet , daß ihm mit Rücksicht
auf die veränderten wirtschaftlichen Verhältnisse die Erfüllung des
Vertrag - zu den vereinbarten Bedtugungea nicht zugemutet werden

ft



kann; die Anrufung des LchiedSgerichtS ist «nSgeschloffea, soweit
Lieferung vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung erfolgt ist. Bel
Verträgen über Lieferung von Mich und Butter Hot der Verkäufer
die entsprecheude Befugnis; die« gilt such dann, wenn ein Höchst.
Preis für den Vertrag besteht.

8 3
DaS Schiedsgericht fetzt die Vertragsbedingungen nach freiem

Ermessen fest. Die Lieferungsfristen können nur mit Zustimmung
der Parteien geändert werden. DaS Verfahren ist gebührenfrei, und
das Schiedsgericht entscheidet, wer die baren Auslagen de« Versah,
rens zu tragen hat. Die Eotscheidnn-eu des Schiedsgerichts find
endgültig uod für die Gerichte bindend.

Zuständig ist das Schiedsgericht, in dessen Bezirk der Verkäu-
fer seinen allgemeinen Gerichtsstand hat.

8 4
Der LieferungSverpflichtete hat ohne Rücksicht auf die Anru- j

fang des Schiedsgerichts zu liefern. Der Käufer hat vorläufig den* 123
von ihm für angemessen erachteten Preis zu zahlen. Der Vorsitzende
des Schiedsgerichts kann vorläufige Anordnungen über die Ver.
vflichtungeo der Partei erlassen und ihre Vollstreckung herbeifübren.
Die Laudekzentralbehörden erlassen die Borschriften über die Voll¬
streckung.

8 5.
Die Schiedsgerichte werden von den Lavdeszentralbehörden

bestellt. Sie entscheiden in der Besetzung vou einem Vorsitzenden und
zwei Beisitzern. Der Borfitzeode muß ein ständig angestellter Rich¬
ter sein, den die Justizverwaltung bestellt. Jeder Richter ist ver¬
pflichtet, das Amt als Vo>sitzender zu übernehmen. Im übrigen
wird die Zusammensetzung bei Schiedsgerichts durch die Landes«
zentralbehörden, das Verfahren vor ihm durch den Reichskanzler
geregelt.

§ 6 .
Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in

Kraft.
Derli», den 11. November 1915.

Der Stellvertreter de* Deich*k*vzler«. Delbrück.
Biehseuchenpolizeiliche Anordnung.

Auf Grund der §§ 18 flg. de- ViehfeuchengesetzeS vom 28.
6. 1909 (Retchsgefetzbl. E. 519) wird hiermit folgendes bestimmt.

Nachdem die Maul- und Klauenseuche in der Gemeinde
Berod erloschen ist, wird meine viehseuchenpolizeiliche
Anordnung vom6. Sept. 1915 Kreisblatt Nr. 72 für die Gemeinde
Berod aufgehoben.

Diese Verordnung tritt sofort mit ihrer Veröffentlichung im
KreiSblatt in Kraft.

Westerburg, den2. Dezember 1915. Dev Laudrat.
Bctr. : Krei »t«gwahl.

Bei der regelmäßigen ErgänzungSwahl des Kreistages am 25.
Novemberd. IS . find gewählt worden:
1. im Wohlverband der Landgemeinden:

Bürgermeister Orth, Elsoff
, „ Schwanz, Neunkirchen
„ „ Keßler , Halbs
„ ,, Keßler, Gemüoden
„ „ Schäfer, Hohn
, „ Bender, Kölbingen

Lehrera. D. Sturm, Salz
Postagent Schaaf, Meudt

2. Im Wahlverbanv der Großgrunobesttzer:
Oekonomierat Schmitt, Molsberg

3. Im Wahlbezirk der Städte:
Bürgermeister Kappel Westerburg.

Westerburg, den 30. November 1915.
__ Der Luubr at.

Au die Herren Bürgermeister des Kreise».
Da? Proviantamt in Koblenz hat mitgeteilt, daß der Ankauf>

von Heu uod Slroh biS auf weitere» fortgesetzt wird. Für Heu !
werden die jeweiligen Tagespreise, dagegen für Stroh die reichSge-
fetzlich festgesetzten Höchstpreise, welche im Dezember 1915 höher
sind als im Januar und Februar 1916 und zwar um 5 bezw. 10
Mark für eine Tonne.

Die Zufuhren seiteoS der Besitzer waren auch im Vormonat
ganz unzureichend uod es wird daher ersucht dieselben zur Hecgabc
ihrer Voirälc bereitwillig zu machen.

Westerburg, deu3. Dezember 1915.
_ Der Lurrbrat. .

Au die Herren Kürgermeister de» Kreise».
Die Erledigung meiner Verfügung vom 21. November 1915

KreiSblatt Nr. 95 vetr. den Verkehr mit Hülsenfrüchteu und den
Verkehr mit Gerste wird hiermit mit Frist von 5 Tagen in Erin¬
nerung gebracht.

Westerburg, den3. Dezember 1915.
Der Uorsttzevdr de» Krei*a»«sch«sse»

de» Kreise* Westerburg.

K» die Kerreu Körgermeister de« Kreise» »ud
de« Magistrat der Stadt Westerburg.

Bis zum Sv . Dezember 1915 find mir die Zu- «ud Az
gaug«iiste» für das Ul Vierteljahr 1915 nebst den bei mehr öl
einer Liste angeordneteo Zusammeustelluvge» einzureichen.

Wegen Aufstellung der Listen bezw. der Zusammeastellunz«,
verweise ich auf meine Verfügungen vom 8. April 1914. P. 43[
und vom 29. Juli 1915, E. 397.

Westerburg, den7. Dezember 1915.
Der Borfitzende

der Eiuikomme«fteuer-Bera»la-utts--K*mmisfio»
E. 578. des Kreises Westerburg.

Mit Rücksicht darauf, daß bei dem Königlichen Ministerin«
für Handel und Gewerbe täglich Gesuche um Erteilung der (fc.
laubni» zur Abgabe von Sahne auf Grund ärtzlicher Anordnung
eiugehen, die Eite'lung der Geoehmigung aber in vielen Fälla
keinen Aufschub erleiden kann, bitte ich durch das dortige amtlich
Blatt und in sonst geeigneter Weise bekannt zu geben, daß Gesuch
um Verabfolgung von Sahne auf Grund des Erlasses des Herr,
HandelsmüMers vom 16. d. Mts. stets in den Landkreisen an de«
Königlichen Landrat, in den Stadtkreisen Frankfurta.M. und Wtez.
badeo au den Magistrat zu richten sind, welche ich mit der Ertei.
lang der Erlaubnis beauftragt hohe.

Die Herren Landräte und die Magistrate in Frankfurta. M
und Wiesbaden ersuche ich demgemäß, die Erlaubnis unter forj.
fälliger Prüfung des Bedürfnisses künftig gefälligst selbst zu erteile,,.

Miesbube«» den 25. November 1915.
Dev  Regier «»g»-PrSst >eut.

A« die Herreu Kürgermeister de» Kreise*.
Abdruck zur Kenntnis und Beachtung.
Westerburg, den1 Dezember 19l5-

Der Vorfitzende des KreisausschusseS
dcs Kreises Westerburg.

Konkursverfahren.
Ueber den Nachlaß der verstorbenen Eheleute Karl Ttzie

uud Emma geb. Mäuler , zuletzt in Westerburg wohnhaf
gewesen wird heute am 1. Dezember 191S, N»rmittug » 1l
Khr da» K*ukar »»erf »tzre« eröffnet.

Der Prozetzageut Kirbet in Reuuerob wird zum Kon>kursoerwalter ernannt.
Konkursforderungen sind bis zum 1». Januar 191« bei

dem Gerichte anzumelden.
Es wird zur Beschlußfassung über die Beibehaltung des er>

nannten oder die Wahl eines anderen Verwalters, sowie über
die Bestellung eines Gläubiger ausschusses und eintretenden Falls
über die in § 132 der Konkursordnung bezeichnten Gegenstände
und zur Prüfung der angemeldeten Forderungen auf den

15. Februar 1916, Vor«. 9 Uhr
vor dem Unterzeichneten Gerichte Termin anberaumt.

Allen Personen, welche eine zur Konkursmasse gehörige Sache
in Besitz haben oder zur Konkursmasse etwas schuldig sind, wird
aufgegeben, nichts an den Gemeinschuldner zu verabfolgen oder
zu teilten, auch die Verpflichtung auferlegt, von dem Besitze der
Sache und von den Forderungen, für welche sie aus der Sache
abgesonderte Befriedigung in Änspruch nehmen, dem Konkursver
«alter bis zum 5. Januar 191« Anzeige zu machen.

Rennerod, den 6. Dezember 1915. 6419
Königliches Amtsgericht.

Abdrucke der Kekanutiuchung
)UCiitsltirMl!MlsdksFlcislh-mldFkttiltrbr>tUlhs,
welche in Metzgereien. « astmtrtschaftr », Schaub- ««»
Kpeisemirtschaftr « aaSzuhäligen ist. hält vorrätig dieKreisblatt-Druckerei.

Niedersichisch Lose
ä 1 Mk. 11 Lose 10 Mk.

Ziehung 11. und 13. Dezember
Höchster Gewinn

|im günstigsten Falle i. W. v.
80000 Mk.

l (Porto 10 Pf,, jede Liste 20 Pf.)
| versendet Glücks -Kollekte

Heinr.Deecke, Kreuznach

Tlicht . encrg.

Brncbmeister
für grossen Basaltstein¬
brach 6418

sofort gesucht.
Anfragen mit Gehalts-

anspr . erbeten unter F.
5189 an Haasenstetn
& Vogler A . €}.

Frankfurt a . 91.
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